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Fristgemäße Abgabe der Steuererklärung verpasst

Presseinformation

Wer seine Steuererklärung für das Jahr 2004 gar nicht oder erst nach dem 31.12.2006 abgegeben hat, sollte nach Auskunft des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) bei Ablehnung des Finanzamtes Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen. Hintergrund sind die Beschlüsse des Bundesfinanzhofes vom 22.05.2006 (Az: VI R 46/05 und VI R 49/04).

Laut Einkommensteuergesetz haben so genannte Antragsveranlager nur zwei Jahre zur Abgabe der Einkommensteuererklärung Zeit. Dagegen bearbeiten die Finanzämter Erklärungen von Steuerpflichtigen, die zur Abgabe verpflichtet sind, rückwirkend noch bis zu sieben Jahren.

Diese unterschiedliche Behandlung hält der Bundesfinanzhof für verfassungswidrig und hat die Angelegenheit dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorgelegt.

Der Verband empfiehlt allen Steuerzahlern, die mit einer Steuererstattung rechnen und versäumt haben, ihre Steuererklärung abzugeben, dies noch nachzuholen. Bei Ablehnung durch das Finanzamt sollte mit Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes Einspruch eingelegt und Ruhen des Verfahrens bis zur Klärung beantragt werden. Wegen der siebenjährigen Verjährungsfrist könnten in diesem Jahr Steuererklärungen noch bis zum Veranlagungsjahr 2000 eingereicht werden. 

Weitere Informationen und Hilfe dazu erhalten Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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